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Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Schlaf forschung und Schlaf-
medizin (DGSM) 
 
Die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM) hat die Aus-
führungen in dem o.a. Artikel mit Interesse zur Kenntnis genommen. Schlafmedizinische 
Leistungen werden darin als Beispiel dafür angeführt, dass „echte Wirtschaftlichkeitspo-
tenziale im Gesundheitswesen liegen“. Aus Sicht der DGSM werden grundlegende me-
dizinisch-wissenschaftliche und versorgungsrelevante Gesichtspunkte in dem vom 
Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) in Auftrag gegebenen Gutachten 
ignoriert. Umso bedauerlicher ist es, dass die DGSM als die in Deutschland für die Schlaf-
medizin zuständige AWMF-Fachgesellschaft bei der Erstellung des Gutachtens nicht be-
ratend einbezogen wurde. 
 
Die wirtschaftlichen Voraussetzungen zur Erbringung schlafmedizinischer Leistungen in 
Deutschland entsprechen keineswegs den Voraussetzungen für eine adäquate flächen-
deckende schlafmedizinische Versorgung der betroffenen Patientinnen und Patienten. 
Insbesondere sind im ambulanten Bereich schlafmedizinische Leistungen kaum kosten-
deckend zu erbringen. Auch die Auswirkungen der Budgetierung sind dabei zu berück-
sichtigen. Bereits jetzt unterliegen die stationär erbrachten schlafmedizinischen Leistun-
gen einem strikten Reglement, das für die Leistungserbringer kaum noch nachvollzieh-
bar ist und zum Teil durch mangelnde Sachkenntnis bis hin zur Willkür seitens der Kos-
tenträger geprägt ist. Die Ausschreibungen für Hilfsmittel sind in eine Preisdumpingspi-
rale geraten, die bereits zur Intervention durch das Bundesversicherungsamt geführt 
hat. 
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Beim Vergleich zwischen stationär und ambulant zu erbringenden Leistungen ist der in-
dividuelle Schweregrad der Erkrankung ebenso zu berücksichtigen wie die daraus resul-
tierenden Versorgungsvoraussetzungen. Die im stationären Bereich zur Verfügung ste-
hende Logistik und umfassende medizinisch-technische, pflegerische und ärztliche Kom-
petenz unterscheidet sich deutlich von den im ambulanten Bereich bestehenden Mög-
lichkeiten. Das bedeutet nicht, dass jeder Patient, der eine poly(somno)graphische Un-
tersuchung benötigt, stationär aufgenommen werden muss, das bedeutet aber, dass 
komplexe schlafmedizinische Fragestellungen unzweifelhaft der stationären Vorausset-
zungen bedürfen. Bereits heute werden die meisten Untersuchungen ambulant durchge-
führt. 
 
Die DGSM würde es begrüßen, wenn bundesweit für die Auftragsleistung Polygra-
phie/Polysomnographie einheitliche kostendeckende Vergütungsstrukturen entwickelt 
würden, die sowohl ambulant als auch stationär gelten, wenn gleichzeitig auch die vom 
individuellen Krankheitsschweregrad abhängigen zusätzlichen Leistungen, die zum Teil 
auch weiterhin stationär werden erbracht werden müssen, angemessen vergütet werden. 
Hinzu kommt, dass alle erbrachten Leistungen einer umfassenden Qualitätskontrolle un-
terliegen müssen, wie sie von den in der DGSM-akkreditierten Schlaflaboren seit Jahren 
erfüllt wird. Schließlich sollte man bei der Diskussion um das „System der Zukunft“ nicht 
verschlafen, die betroffenen Patientinnen und Patienten frühzeitig mit einzubeziehen. 
 
 
 

 
  
Dr. Alfred Wiater 
DGSM-Vorsitzender 
 


